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Petrusamt un Okumene
Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion

Seit Papst Paul VI VOT dem „Sekretariat Zur Förderung der Einheit der Christen“ (römisches Einheits-
sekretariat) 1967 gesagt hat 1r sind uns vollkommen bewußlt, daß der Papst das größte
Hindernis auf dem WegZU ()kumenismus ist (AAS 59, 1967, 418), sind diese Worte nicht a1078 ımmer
wieder ıtiert worden; S1E haben sich uch als Herausforderung erwiesen. Muß das Papstamt eın Hin-
dernis, ann nicht vielmehruch eın Dienst für die Finheit sein? Zahlreiche gemischtkonfessionelle
Kommissionen und Gesprächsgruppen haben sich mıiıt dieser Frage beschäftigt. Was 1ä(St sich U:

heute ZU Stand der Diskussion sagen (Redaktion)

[Die Zielsetzung dieses Beitrages ist recht bescheiden. Er möchte anhand NeUueIel Litera-
tur darlegen, wıe die Rolle des Papsttums unter ökumenischem Aspekt VO  —; den großen
christlichen Kontftessionen heute gesehen wird. Dabei soll VOT allem VO den Referaten
einer in München abgehaltenen JTagung der Katholischen Akademie ın Bayern und der
Evangelischenademie In Jutzing (5PMai 1984) die inzwischen 1mMm ruck erschie-
nen sind,* au  Cn werden. [ Ja und ort gestatten WIr uns eigene Anfragen und
Bemerkungen.

Bibel und Petrusamt
Die heutige, 1m katholischen aum vielfach übliche Bezeichnung „Petrusamt“ oder
„Petrusdienst“ für das Papstamt ist eın hoffnungsfrohes Zeichen für die Bereitschaft, den
aps der Petrusgestalt INESSECNI, sich also eın evangeliumsgemäßes Papsttum

bemühen. Da die Exegese über die Konfessionsgrenzen hinweg dem Petrus eine
Vorrangstellung 1mMm Jüngerkreis un! In der Urkirche einraumt, ist zumindest eın Ansatz
für eine mögliche Annäherung. Das VO  - einer Unterkommission der Iutherisch-katho-
ischen Dialoggruppe 1n den USA erstellte, 1976 1n deutscher Übersetzung erschienene
‚Grundlagenpapier”* kommt zu Ergebnis: Der historische DPetrus hatte wärend des
Wirkens Jesu und 1ın der trühen Kirche eıne hervorgehobene Position als erster Christus-
bekenner, als Auferstehungszeuge, als Sprecher der Zwöltf, als Missionar, als Schlüssel-
figur bei Entscheidungen, die den Kurs der Kirche betraten. Ferner 1st 1 Neuen Jlesta-
ment die Entwicklung verschiedener Petrusbilder festzustellen (Fischer, Hirte,
Presbyter, Bekenner, Empfänger besonderer Offenbarungen, Fels, Wächter des wahren
Glaubens die Irrlehren), die ihn ın einer vorbildhaften (typologischen) Rolle @1 -

kennen lassen.*
Bei der erwähnten Tagung ın München hat 0Sse Blank den biblischen Befund der rage
nach dem Petrusamt erheben versucht.* Er hält der heute allgemein anerkannten
Vorrangstellung des Petrus 1 Kreis der Jünger fest, wobei ihm die Namensgebung
durch Jesus (Joh 1,42 „Du bist 5Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen,

ARIS II M 04 Das Papstamt. Lienst der Hindernis für die Okumene. Verlag Friedrich
Pustet, Regensburg 1985 Brosch. 26, Sehr einschlägig ıst uch SCHÜTTE Ziel. Kirchenge-
meinschaft, Zur ökumenischen Orientierung 206.) Bonitatius Verlag, Paderborn 1985 Brosch.
19,80

Brown, Donfried, Reumann (Hg.) Der Petrus der Bibel ine ökumenische Untersuchung. eut-
sche Übersetzung Stuttgart 1976
Ebd., 142
Arısti &2 9—41
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Petrusamt und Ökumene 
Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion 

Seit Papst Paul VI. vor dem .Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen• (römisches Einheits­
sekretariat) am 28. 4. 1967 gesagt hat: .Wir sind uns vollkommen bewußt, daß der Papst das größte 
Hindernis auf dem Weg zum Ökumenismus ist" (AAS 59, 1967, 418), sind diese Worte nicht nur immer 
wieder zitiert worden; sie haben sich auch als Herausforderung erwiesen. Muß das Papstamt ein Hin­
dernis, kann es nicht vielmehr auch ein Dienst für die Einheit sein? Zahlreiche gemischt konfessionelle 
Kommissionen und Gesprächs gruppen haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Was läßt sich nun 
heute zum Stand der Diskussion sagen? (Redaktion) 

Die Zielsetzung dieses Beitrages ist recht bescheiden. Er möchte anhand neuerer Litera­
tur darlegen, wie die Rolle des Papsttums unter ökumenischem Aspekt von den großen 
christlichen Konfessionen heute gesehen wird. Dabei soll vor allem von den Referaten 
einer in München abgehaltenen Tagung der Katholischen Akademie in Bayern und der 
Evangelischen Akademie in Tutzing (5.-6. Mai 1984), die inzwischen im Druck erschie­
nen sind, 1 ausgegangen werden. Da und dort gestatten wir uns eigene Anfragen und 
Bemerkungen. 

1. Bibel und Petrusamt 

Die heutige, im katholischen Raum vielfach übliche Bezeichnung „Petrusamt" oder 
„Petrusdienst" für das Papstamt ist ein hoffnungsfrohes Zeichen für die Bereitschaft, den 
Papst an der Petrusgestalt zu messen, sich also um ein evangeliumsgemäßes Papsttum 

· zu bemühen. Daß die Exegese über die Konfessionsgrenzen hinweg dem hl. Petrus eine 
Vorrangstellung im Jüngerkreis und in der Urkirche einräumt, ist zumindest ein Ansatz 
für eine mögliche Annäherung. Das von einer Unterkommission der lutherisch-katho­
lischen Dialoggruppe in den USA erstellte, 1976 in deutscher.Übersetzung erschienene 
„Grundlagenpapier"2 kommt zum Ergebnis: Der historische Petrus hatte wärend des 
Wirkens Jesu und in der frühen Kirche eine hervorgehobene Position als erster Christus­
bekenner, als Auferstehungszeuge, als Sprecher der Zwölf, als Missionar, als Schlüssel­
figur bei Entscheidungen, die den Kurs der Kirche betrafen. Ferner ist im Neuen Testa­
ment die Entwicklung verschiedener Petrusbilder festzustellen (Fischer, Hirte, 
Presbyter, Bekenner, Empfänger besonderer Offenbarungen, Fels, Wächter des wahren 
Glaubens gegen die Irrlehren), die ihn in einer vorbildhaften (typologischen) Rolle er­
kennen lassen.3 

Bei der erwähnten Tagung in München hat Josef Blank den biblischen Befund der Frage 
nach dem Petrusamt zu erheben versucht. 4 Er hält an der heute allgemein anerkannten 
-Vorrangstellung des Petrus im Kreis der Jünger fest, wobei ihm die Namensgebung 
durch Jesus (Joh 1,42: .Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, 

1 ARISTI VASILIOS u. a., Das Papstamt. Dienst oder Hindernis für die Ökumene. (184.) Verlag Friedrich 
Pustet, Regensburg 1985. Brosch. DM 26,80. Sehr einschlägig ist auch SCHÜTTE HEINZ, Ziel: Kirchenge­
meinschaft. Zur ökumenischen Orientierung (206.) Bonifatius Verlag, Paderborn 1985. Brosch. DM 
19,80. 

2 R. Brawn, K. P. Donfried, J. Reumann (Hg.), Der Petrus der Bibel. Eine ökumenische Untersuchung. Deut-
sche Übersetzung Stuttgart 1976. . 

3 Ebd., 142. 
• Aristi u. a., a. a. 0., 9-41. 
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das heißt Fels“) besonders wichtig ist, wei|l e5 sich dabei Ja eindeutig die Verleihung
eines 5Symbolnamens handelt. Nun wird diese Namensgebung ZWaT 1Ur VO Johannes
überliefert, S1Ie wird aber VO allen anderen Traditionen vorausgesetzt, da auch nach
ihnen Jesus den Simon mıt „Kephas  4 oder „Petros“ anredet. Was die eigentliche Primats-
stelle (Mit 16,17—19) betrifft, meınt an dieser ext sel eın direktes Jesuswort,
sondern eıne „AInterpretation“ des Petrus-Namens durch den Evangelisten Matthäus für
se1ine judenchristlich geprägte (;emeinde. Während aber das Wort VO  3 der Felsenfunk-
tion 1Ur einmal vorkommt und 1Ur DPetrus zugesprochen wird, wird das Wort VO Bin-
den un Lösen zweimal verwendet: es wird 1n der Primatsstelle auf Petrus bezogen, bei

18, 18 aber auf die Gemeinde. Blank hält 18,18 für die trüheste und authen-
tische Interpretation Von 16,19 Daraus zieht den Schluß: Die (noch nicht Jur1-
stisch eingeengte) Binde- und Lösegewalt Schlüsselgewalt) ist übertragbar, die
Fundament- un!' Felsenfunktion dagegen nicht Es gibt also eine „Petrus-Nachfolge,
aber zunächst In der Form der Gemeinde, der die Schlüsselgewalt zugesprochen wird,
allerdings wird auch 1€eSs auf Jesus selbst zurückgeführt“.>
An dieser Stelle sSe] dem Historiker eine grundsätzliche Überlegung gestattet. Doublet-
ten bedeuten normalerweise, da eın historisches Faktum zweitach überlietert ist, wenn
auch nicht jedes Mal 1mM richtigen Kontext. Demnach ware also anzunehmen, daß das
Wort VO Binden und Lösen wirklich VON Jesus gesprochen wurde, wIıe 1es Ja auch
beide Stellen übereinstimmend berichten. Offen bliebe, ob Christus das Wort Petrus
oder aber allen gesprochen hat Die Wahrscheinlichkeit spricht für eın Wort

Petrus, den sich auch das Felsenwort richtet. Wenn die Binde- und Lösegewalt
dann schon früh auch auf die Gemeinde bezogen werden konnte, das, Was Ja
auch Blank festhält, eın Bewußltsein VOT der Übertragbarkeit der damit gemeınten
Funktion VOTaus

Zusammenfassend meint Blank, da das Neue Jlestament mıiıt Petrus einen Iyp heraus-
arbeitet, der richtungweisend ist Er hat 5Symbolcharakter tür die Zukunftft. Man sah 1n
ihm eın Amt präfiguriert, eben das „Petrus-Amt“ als dessen Inhaber sich späater auch
die Päpste sahen. Diese Sicht se1l annehmbar, „vorausgesetzt, daß INa  - sich dessen be-
wußt bleibt, wıe wenig festgelegt dieses Amt ıIn den ersten drei Jahrhunderten war“®
Die Linie VON Petrus über KRom zu Papsttum hat Blank nicht fortgeführt. Dafür sel

auf einen Beitrag VO  3 Norbert Brox’ verwiesen. An dieser Stelle ist auch nicht
wichtig, den komplizierten Weg, der ZUT Ausbildung des Papsttums geführt hat,

nachzuzeichnen, geht 05 uns doch je] mehr die Frage, wlıewelıt heute den christlichen
Kirchen eın Primat ein/das Papstamt) als Amt 1Im Dienste der Kircheneinheit für
nehmbar, Ja vielleicht für unabdingbar gilt

In orthodoxer Sicht
Bei der erwähnten Münchner JTagung hielt Anastasios Kallıis einen Vortrag mıit dem Wa
tel „Petrus der Fels der Stein des Anstoßes?“ Dabei tellte er das römisch-katholische
dem orthodoxen Kirchenverständnis scharf gegenüber: Der katholische Westen hält
einer „universalen Ekklesiologie“, die1Jurisdiktionsprimat des Papstes für die (Gesamt-

Ebd.,
Ö Ebd.,

Brox, Das Papsttum ıIn den ersten Trel Jahrhunderten, 1n: Greschat Hg.) Das Papsttum Stuttgart
1985, 25—42 Ausführliche Besprechung des Werkes folgt 1n dieser Zeitschrift

das heißt Fels") besonders wichtig ist, weil es sich dabei ja eindeutig um die Verleihung 
eines Symbolnamens handelt. Nun wird diese Namensgebung zwar nur von Johannes 
überliefert, sie wird aber von allen anderen Traditionen vorausgesetzt, da auch nach 
ihnen Jesus den Simon mit „Kephas" oder „Petras" anredet. Wa,s die eigentliche Primats­
stelle (Mt 16,17-19) betrifft, so meint Blank, dieser Text sei kein direktes Jesuswort, 
sondern eine ,,Interpretation" des Petrus-Namens durch den Evangelisten Matthäus für 
seine judenchristlich geprägte Gemeinde. Während aber das Wort von der Felsenfunk­
tion nur einmal vorkommt und nur Petrus zugesprochen wird, wird das Wort vom Bin­
den und Lösen zweimal verwendet; es wird in der Primatsstelle auf Petrus bezogen, bei 
Mt 18, 18 aber auf die ganze Gemeinde. Blank hält Mt 18,18 für die früheste und authen­
tische Interpretation von Mt 16,19. Daraus zieht er den Schluß: Die (noch nicht juri­
stisch eingeengte) Binde- und Lösegewalt (Schlüsselgewalt) ist übertragbar, die 
Fundament- und Felsenfunktion dagegen nicht. Es gibt also eine „Petrus-Nachfolge, 
aber zunächst in der Form der Gemeinde, der die Schlüsselgewalt zugesprochen wird, 
allerdings wird auch dies auf Jesus selbst zurückgeführt".5 

An dieser Stelle sei dem Historiker eine grundsätzliche Überlegung gestattet. Doublet­
ten bedeuten normalerweise, daß ein historisches Faktum zweifach überliefert ist, wenn 
auch nicht jedes Mal im richtigen Kontext. Demnach wäre also anzunehmen, daß das 
Wort vom Binden und Lösen wirklich von Jesus gesprochen wurde, wie dies ja auch 
beide Stellen übereinstimmend berichten. Offen bliebe, ob Christus das Wort zu Petrus 
oder aber zu allen gesprochen hat. Die Wahrscheinlichkeit spricht m. E. für ein Wort 
an Petrus, an den sich auch das Felsenwort richtet. Wenn die Binde- und Lösegewalt 
dann schon so früh auch auf die Gemeinde bezogen werden konnte, setzt das, was ja 
auch Blank festhält, ein Bewußtsein von der Übertragbarkeit der damit gemeinten 
Funktion voraus. 

Zusammenfassend meint Blank, daß das Neue Testament mit Petrus einen Typ heraus­
arbeitet, der richtungweisend ist. Er hat Symbolcharakter für die Zukunft. Man sah in 
ihm ein Amt präfiguriert, eben das „Petrus-Amt", als dessen Inhaber sich später auch 
die Päpste sahen. Diese Sicht sei annehmbar, ,,vorausgesetzt, daß man sich dessen be­
wußt bleibt, wie wenig festgelegt dieses Amt in den ersten drei Jahrhunderten war". 6 

Die Linie von Petrus über Rom zum Papsttum hat J. Blank nicht fortgeführt. Dafür sei 
z. B. auf einen Beitrag von Norbert Brox7 verwiesen. An dieser Stelle ist es auch nicht 
so wichtig, den komplizierten Weg, der zur Ausbildung des Papsttums geführt hat, 
nachzuzeichnen, geht es uns doch viel mehr um die Frage, wieweit heute den christlichen 
Kirchen ein Primat (ein/das Papstamt) als Amt im Dienste der Kircheneinheit für an­
nehmbar, ja vielleicht sogar für unabdingbar gilt. 

2. In orthodoxer Sicht 

Bei der erwähnten Münchner Tagung hielt Anastasios Kallis einen Vortrag mit dem Ti­
tel; .Petrus der Fels - der Stein des Anstoßes?" Dabei stellte er das römisch-katholische 
dem orthodoxen Kirchenverständnis scharf gegenüber: Der katholische Westen hält an 
einer „universalen Ekklesiologie': die im J urisdiktionsprimat des Papstes für die Gesamt-

5 Ebd., 24. 
6 Ebd., 36. 
1 N. Brox, Das Papsttum in den ersten drei Jahrhunderten, in: M. Grescl1at (Hg.) Das Papsttum!, Stuttgart 

1985, S. 25-42. Ausführliche Besprechung des Werkes folgt in dieser Zeitschrift. 
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kirche ihren pointierten Ausdruck findet, fest; der Osten geht dagegen VO der
‚.Communio-Struktur“ der Kirche Au  n

‚In den Mittelpunkt einer solchen ekklesiologischen Vorstellung rückt die Lokalkirche, die nicht als eın eil
der Gesamtkirche verstehen ist, sondern als die Kirche Gottes ın ihrer Fülle unabhängig VO ihren juridi-
schen Bindungen den anderen Lokalkirchen bzw. der universalen Kirche, der s1ie gehört und die sS1ie
zugleich repräsentiert".9
Kallis spricht auch VO eiıner „‚eucharistischen Ekklesiologie“, h / da(ß ede Ortskirche
miıt ihrem Bischof als eucharistische Gemeinschaft „die eine, heilige, katholische un!
apostolische Kirche“ repräasentiert. Die ökumenische FEinheit der Kirche S€ demnach
„weder eiıne gegenseıtige Ergänzung VO  . Teilen och eine demokratische, durch
Mehrheitsbeschlüsse zustande kommende Einheit, sondern eın Zusammenfallen pluri-
former bzw. unterschiedlicher Gemeinschatten 1ın Christus, durch se1ine Vergegenwärti-
ZUNg ın der gemeiınsamen Eucharistie“.1% Dieser Ekklesiologie entsprechen In der Praxis
das Prinzip der Autokephalie (eigenständige Ortskirchen) und das Prinzip der 5Synoda-
lität (Konsens der Bischöte 1n ökumenischen Konzilien).
In diesem Zusammenhang stellt der Autor die Frage, ob nicht die VOo I1 Vatikanum
vertretene „Kollegialität der Bischöte dieser Sicht entgegenkomme. Er vernennt das,
weil auch nach Ansicht des Konzils die Ortskirchen L1UT Teile der Gesamtkirche selen,
während die Ostkirche 1n jeder einzelnen Ortskirche „die Kirche (Gottes In ihrer Fülle‘
erblickt. Somit bedeute das Kollegialitätsprinzip eine „ımmanente Unterhöhlung der
Fülle des Bischofsamtes und der Ortskirche“ zumal Ja ach römischer Auffassung das
Kollegium der Bischöfe LIUT Autorität habe ihrem aupt, nämlich dem Bischof
VON Rom.!!
Einen De-facto-Vorrang einer Ortskirche über die anderen Kirchen lehnt Kallis jedoch
nicht grundsätzlich ab [ )Dieser Vorrang könne aber NUT, wIıe Ignatius VO  - Antiochien
VO der Kirche Ooms sagte, eın Vorrang 1ın der Liebe se1n. Die Rolle des Bischofs Vo

Kom sSe1 nicht absolut, sondern relativ:
„‚Er verkörpert nicht die Autorität mıiıt einergöttlichen Rechtsgewalt, die berdie der anderen Bischöfe hinaus-
geht, sondern ist vielmehr der Behüter der kirchlichen Finheit mıit einer Gewalt nicht ber die Kirche, SOTNM-

ern innerhal der kirchlichen Gemeinschaft; einer Gemeinschaft, die durch das Band der Liebe iIm Heiligen
Geist hergestellt WIr'! und nicht durch die Legitimität einer monarchischen Autorität, die auf dem Besitz eines
kirchlichen mtes gründetu
Immerhin gesteht Kallis Z da( durch die Betonung des Kollegialitätsprinzips ın der
katholischen Kirche die ortskirchliche Struktur (Bischofsamt) wieder erkennbar 5E
worden sel, wenn auch weiterhin die Auffassung einer Gesamtkirche (Primat un Bi-
schofskollegium) vorherrsche.*
Der Vorschlag Joseph KRatzingers, daß der (Osten cdie westliche Entwicklung des zweıten
Jahrtausends nicht als häretisch verurteilen müßßte und sich der Westen mıiıt dem Pri-
matsverständnis des (Ostens während des ersten Jahrtausends zufriedengeben
könnte!*, bringt nach Kallis In ökumenischer Hinsicht nichts, da auch 1ın diesem ersten

Aristi in s O., 43— 64
Ebd., 46

10 Ebd.,
Ebd., 49; vgl

12 Ebd., 51
Ebd

14 Katzinger, Theologische Prinzipienlehre, München 1982,
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kirche ihren pointierten Ausdruck findet, fest; der Osten· geht dagegen von der 
,,Communio-Struktur" der Kirche aus . 

• In den Mittelpunkt einer solchen ekklesiologischen Vorstellung rückt die Lokalkirche, die nicht als ein Teil 
der Gesamtkirche zu verstehen ist, sondern als die Kirche Gottes in ihrer Fülle - unabhängig von ihren juridi­
schen Bindungen zu den anderen Lokalkirchen bzw. zu der universalen Kirche, zu der sie gehört und die sie 
zugleich repräsentiert·.9 

Kallis spricht auch von einer „eucharistischen Ekklesiologie", d. h. , daß jede Ortskirche 
mit ihrem Bischof als eucharistische Gemeinschaft „die eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche" repräsentiert. Die ökumenische Einheit der Kirche sei demnach 
„weder eine gegenseitige Ergänzung von Teilen noch eine demokratische, d. h. durch 
Mehrheitsbeschlüsse zustande kommende Einheit, sondern ein Zusammenfallen pluri­
former bzw. unterschiedlicher Gemeinschaften in Christus, durch seine Vergegenwärti­
gung in der gemeinsamen Eucharistie".10 Dieser Ekklesiologie entsprechen in der Praxis 
das Prinzip der Autokephalie (eigenständige Ortskirchen) und das Prinzip der Synoda­
lität (Konsens der Bischöfe in ökumenischen Konzilien). 
In diesem Zusammenhang stellt der Autor die Frage, ob nicht die vom II. Vatikanum 
vertretene „Kollegialität der Bischöfe" dieser Sicht entgegenkomme. Er verneint das, 
weil auch nach Ansicht des Konzils die Ortskirchen nur Teile der Gesamtkirche seien, 
während die Ostkirche in jeder einzelnen Ortskirche „die Kirche Gottes in ihrer Fülle" 
erblickt. Somit bedeute das Kollegialitätsprinzip eine „immanente Unterhöhlung der 
Fülle des Bischofsamtes und der Ortskirche", zumal ja nach römischer Auffassung das 
Kollegium der Bischöfe nur Autorität habe unter ihrem Haupt, nämlich dem Bischof 
von Rom.11 

Einen De-facto-Vorrang einer Ortskirche über die anderen Kirchen lehnt Kallis jedoch 
nicht grundsätzlich ab. Dieser Vorrang könne aber nur, wie Ignatius von Antiochien es 
von der Kirche Roms sagte, ein Vorrang in der Liebe sein. Die Rolle des Bischofs von 
Rom sei nicht absolut, sondern relativ: 

. Er verkörpert nicht die Autorität mit einer göttlichen Rechtsgewalt, die über die der anderen Bischöfe hinaus­
geht, sondern er ist vielmehr der Behüter der kirchlichen Einheit mit einer Gewalt nicht über die Kirche, son­
dern innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft; einer Gemeinschaft, die durch das Band der Liebe im Heiligen 
Geist hergestellt wird und nicht durch die Legitimität einer monarchischen Autorität, die auf dem Besitz eines 
kirchlichen Amtes gründet•.12 

Immerhin gesteht Kallis zu, daß durch die Betonung des Kollegialitätsprinzips in der 
katholischen Kirche die ortskirchliche Struktur (Bischofsamt) wieder erkennbar ge­
worden sei, wenn auch weiterhin die Auffassung einer Gesamtkirche (Primat und Bi­
schofskollegium) vorherrsche.13 

Der Vorschlag Joseph Ratzingers, daß der Osten die westliche Entwicklung des zweiten 
Jahrtausends nicht als häretisch verurteilen müßte und sich der Westen mit dem Pri­
matsverständnis des Ostens während des ersten Jahrtausends zufriedengeben 
könnte14, bringt nach Kallis in ökumenischer Hinsicht nichts, da auch in diesem ersten 

• Aristi u. a., a. a. 0., 43- 64. 
9 Ebd., 46. 

10 Ebd., 47. 
11 Ebd., 49; vgl. LG 22. 
12 Ebd., 51. 
13 Ebd., 53. 
14 /. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, München 1982, S. 209. 

15 



Jahrtausend die Stellung des Bischofs VO  - Rom 1n den beiden Kirchen verschieden SC
hen worden sel.  15
uch die VO Westen ımmer wieder monı erte Schiedsrichterfunktion hält Kallis für den
Osten als unannehmbar ( unvorstellbar, da(ß e1ines ages der Moskauer Patriarch
oder der Erzbischof VO Athen mıiıt ihren Bischöfen sich nach KRom begeben müßten,
Lösungen für Probleme ihrer Kirche tfinden”).!®
Kallis wirtft KRom VOT, daß 5 1mM Verlauf der Geschichte den ‚Vorrang der Autorität 1m
Zeugnis der Liebe“ umtunktioniert habe ın einen „Primat der Machtbefugnis über die
universale Kirche“ !” Demgegenüber meılnt er „Das ugnis der ersten (UOrtskirche) 1m
Liebesbund der Kirchen darf eın Urteilsspruch se1n, der juridische Kraft besitzt, dem-
zufolge für alle anderen Kirchen zwingend ware. Die Annahme e1nes solchen Zeug-
nısses MUu. eın freierAkt der Lokalkirchen seın, die das Zeugnis einer (Ortskirche) unter
ihnen der größeren Autorität frei annehmen“. 17 Da das keine unpraktikable
und unrealistische Sicht sel, bekräftigt Kallis!® miıt einer Feststellung VO  3 Nicolas
Atanassieff, der gesagt hat „Wenn es ın der Kirchengeschichte jemals eine eıt gegeben
hat, 1n welcher das Sprichwort ‚Roma locuta, finita‘ den Tatsachen entsprochen
hat, dann WarTr es die Zeit, als die römische Kirche och keinerlei jurisdiktionelle Macht
besa(3“ 19
ach Auffassung VONn Kallis könne das Papsttum ın seliner gegenwärtigen Gestalt, die
das Ergebnis einerUmgestaltung VO geistigerAutorität ın einen Machtapparat sel, „sel-
nen Dienst der Einheit nicht erfüllen“.  u 20 Abschließend verleiht eX jedoch der off-
NUuNg Ausdruck, da(ßß der orthodox-katholische Dialog dazu führe „daß INnan katholi-
scherseits aufhört, die Zeugnisse der Geschichte mıit juridischen Machtbegriffen
überzuinterpretieren, un orthodoxerseits mehr Verständnjs zeigt für den Vorrang
OMmMs als NPOKAONLEVN TNC üydannc“.*?!

In protestantischer Sicht
Wie sehen die Yrotestanten die Rolle des Papstes in der Okumene der Kirchen? ine Vel-
bindliche Antwort gibt es ZWarTr nicht. Immerhin haben die lutherisch-katholischen Dia-
oge ergeben, daß auch nach protestantischer Auffassung „ein Dienst der Einheit der
samtkirche dem Willen des Herrn“ entspricht.“
Harding Meyer hat 1n seinem bei der eingangs genannten Tagung ın München gehalte-
NnenNn Vortrag über „Ein evangeliumsgemäßes Papsttum”“ zunächst auf eine VOT etwa 10
Jahren durchgeführte Erhebung verwiesen, nach der immer och 03 o der Katholiken
und 99 n der Protestanten 1m Papsttum den Hauptunterschied der Kontessionen sehen.
Dagegen hätten, betont Meyer, sowochl Luther als auch Melanchthon das Papsttum
Aur bedingt abgelehnt, insoferne S1€e es für „evangeliumswidrig“ hielten. Bei aller

15 Aristi! 0 O.,
16 Ebd., 5SSE
17 Ebd.,

Ebd.,
19 Afanassieff, Das Hirtenamt der Kirche ın der Liebe der meinde vorstehen, 1: Bobrinskoy

Hg.) Der Primat des DPetrus ın der orthodoxen Sicht, Zürich 1961,
Aristi sa O.,
Ebd.,

22 ach der Erklärung „Wege ZUTr Gemeinschaft“ der ‚.Gemeinsamen römisch-katholisch/evangelisch-lutherischen Kommission“ VO:  - 1980 ext 1n: Meyer Hg.) Dokumente wachsender Übereinstim-
MUNg, Paderborn-Frankfurt 1983, 296—322, hier 302
Arısti U, S ]
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Jahrtausend die Stellung des Bischofs von Rom in den beiden Kirchen verschieden gese­
hen worden sei. 15 

Auch die vom Westen immer wieder monierte Schiedsrichterfunktion hält Kallisfür den 
Osten als unannehmbar (,, ... unvorstellbar, daß eines Tages der Moskauer Patriarch 
oder der Erzbischof von Athen mit ihren Bischöfen sich nach Rom begeben müßten, um 
Lösungen für Probleme ihrer Kirche zu finden").16 

Kallis wirft Rom vor, daß es im Verlauf der Geschichte den ,;\Torrang der Autorität im 
Zeugnis der Liebe" umfunktioniert habe in einen „Primat der Machtbefugnis über die 
universale Kirche".17 Demgegenüber meint er: ,,Das Zeugnis der ersten (Ortskirche) im 
Liebesbund der Kirchen darf kein Urteilsspruch sein, der juridische Kraft besitzt, dem­
zufolge er für alle anderen Kirchen zwingend wäre. Die Annahme eines solchen Zeug­
nisses muß ein freier Akt der Lokalkirchen sein, die das Zeugnis einer (Ortskirche) unter 
ihnen wegen der größeren Autorität frei annehmen".17 Daß das keine unpraktikable 
und unrealistische Sicht sei, bekräftigt Kallis18 mit einer Feststellung von Nicolas 
Afanassieff, der gesagt hat: ,,Wenn es in der Kirchengeschichte jemals eine Zeit gegeben 
hat, in welcher das Sprichwort ,Roma locuta, causa finita' den.Tatsachen entsprochen 
hat, dann war es die Zeit, als die römische Kirche noch keinerlei jurisdiktionelle Macht 
besaß".19 

Nach Auffassung von Kallis könne das Papsttum in seiner gegenwärtigen Gestalt, die 
das Ergebnis einer Umgestaltung von geistiger Autorität in einen Machtapparat sei, ,,sei­
nen Dienst an der Einheit nicht erfüllen". 20 Abschließend verleiht er jedoch der Hoff­
nung Ausdruck, daß der orthodox-katholische Dialog dazu führe, ,,daß man katholi­
scherseits aufhört, die Zeugnisse der Geschichte mit juridischen Machtbegriffen 
überzuinterpretieren, und orthodoxerseits mehr Verständnis zeigt für den Vorrang 
Roms als 7tpOKa0,iµeVT] -ri\c; ay0.1tT1c;". 21 

3. In protestantischer Sicht 

Wie sehen die Protestanten die Rolle des Papstes in der Ökumene der Kirchen? Eine ver­
bindliche Antwort gibt es zwar nicht. Immerhin haben die lutherisch-katholischen Dia­
loge ergeben, daß auch nach protestantischer Auffassung „ein Dienst an der Einheit der 
Gesamtkirche ... dem Willen des Herrn" entspricht. 22 

Harding Meyer hat in seinem bei der eingangs genannten Tagung in München gehalte­
nen Vortrag über „Ein evangeliumsgemäßes Papsttum"23 zunächst auf eine vor etwa 10 
Jahren durchgeführte Erhebung verwiesen, nach der immer noch 93 % der Katholiken 
und 99 % der Protestanten im Papsttum den Hauptunterschied der Konfessionen sehen. 
Dagegen hätten, so betont Meyer, sowohl Luther als auch Melanchthon das Papsttum 
nur bedingt abgelehnt, d. h. insoferne sie es für „evangeliumswidrig" hielten. Bei aller 

15 Aristi u. a., a. a. 0., 55. 
16 Ebd., 55f. 
17 Ebd., 58. 
1• Ebd., 59. 
19 N. Afanassieff, Das Hirtenamt der Kirche: in der Liebe der Gemeinde vorstehen, in: B. Bobrinskoy u. a. 

(Hg.), Der Primat des Petrus in der orthodoxen Sicht, Zürich 1961, S. 55. 
20 Aristi u. a., a. a. 0., 60. 
21 Ebd., 62. 
22 Nach der Erklärung .Wege zur Gemeinschaft· der .Gemeinsamen römisch-katholisch/evangelisch­

lutherischen Kommission· von 1980. Text in: H. Meyer u. a . (Hg.), Dokumente wachsender Übereinstim­
mung, Paderborn-Frankfurt a. M. 1983, S. 296-322, hier 302. 

23 Aristi u. a., 65- 111. 
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Schärte ihrer Kritik sel keine solche Papsttum als solchem BEWESECN. Selbst der
Antichrist-VorwurfLuthers se1 UTr eine biblische Abbreviatur einer ebenso fundamen-
talen wıe präzısen theologischen Kritik, die er das Papsttum seiner eıt erhob“.®
Hiefür drei Luther-Zitate:“*
In den „‚Schmalkaldischen Artikeln“ 1536/37), die Z7ZWal Heftigkeit nichts WUun-
schen übrig lassen, wird gesagt, „cS könne einer Einigung unter dem aps kom-
MMeN, vorausgesetz(T, der aps verstehe se1n Amt nicht als eın Amt göttlichen Rechts”“.
och 1ın der scharten Kampfschrift „‚Wider cdas Papsttum Kom VO Teufel gestiftet”

hält der Reformator eine „Superattendentz” des Papstes auff die ere und Ketze-
ICY in den Kirchen grundsätzlich für möglich. Die bekannteste posıtıve Außerung fin-
det sich jedoch 1m großen Galaterkommentar)/ eES heißt „Wenn WIT das
erlangen, daß anerkannt wird, (sott allein AUuUs lauter nad rechtfertigt durch Christus,
dann wollen WIr den 'aps nicht 1Ur auf Händen tragen, sondern ihm auch die Fülße
küssen.“ och prononcıierter außert sich Melanchthon, der den Schmalkaldener Arti-
keln Luthers ZWaTl zustimmt, bei dieser Gelegenheit aber se1ine Sicht des Papsttums zZzu

Ausdruck bringt: IV * VO aps aber halt ich, das Evangelium Rechttferti-
gungslehre) wollt zulassen, da(lß ihm umb Friedens un!: gemeıiner Einigkeit willen derje-
nıgen Christen, auch ihm sind und kunftig se1n möchten, sein Superiorität uber

E
» 4i

die Bischofe, die hat Jure humano, auch VO uns zuzulassen und geben)
uch 1n der Folgezeit habe C>S, WeNl auch Ur vereinzelt, protestantische Stimmen für
eıne grundsätzliche Anerkennung des Primats „als einer Institution kirchlichen Kechts“
gegeben; Leibniz (T 1716 wollte ihm „ein Zewlsses göttliches echt“ zubilligen.
Es se1 also die eıt hindurch die 1ür einen Spalt offengeblieben, bis sS1e ach Autf-
fassung VO Brunner durch das Erste Vatikanische Konzil „1NS Schloß Fie1u 26

Nun vertritt eyer ZWal die Auffassung, daß sich durch das Zweite Vatikanum der
Situation grundsätzlich nichts geändert habe, auch nicht durch das Oort vertretene Kol-
legialitätsprinzip, das ja trotzdem die 1870 definierte Primatslehre voll übernommen
habe Verbessert habe sich jedoch das Gesprächsklima, wodurch sich tür die Zukunft
eEue Perspektiven abzuzeichnen begännen. Evangelischerseits se1 INa wieder auf dem
Stand ZU[r Keformationszeit, die 1ür sel1 wieder einen pa breit offen war CI -

schienen den Protestanten ein „notwendiger” Primat (göttlichen Rechtes) und eın „nicht-
hinterfragbares Magisterium als unannehmbar, doch sSe] e5 denkbar, daß das Papstamt
anerkannt werden könne bei einer gleichzeitig verbleibenden „Interpretationsdifferenz”
zwischen katholischer un evangelischer Auffassung. Fs ce1 vorstellbar, da INnan EeVa

gelischerseits einem universalen Primat in der Form eines Dienstes oder eines Amtes der
Einheit „tür die Gesamtkirche“ zustimme, welches INa  — als „‚einheits-konstitutiv“ begrei-
fe, aber nicht unbedingt als „‚kirchen-konstitutiv”. h / dalß 05 für den |Dienst der
Einheit der Kirche eın Amt geben mMUuUSSe; dieses se1 ZWaT nicht unbedingt mıt dem papst-
lichen Primat gleichzusetzen, könne aber, wird INa eyer interpretieren dürfen,
auch VO aps wahrgenommen werden.
Was die päpstliche „‚Unfehlbarkeit“ betreffe, Jege die Deftinition des Ersten Vati-
kanischen Konzils nahe, daß S1e als eiıne Teilhabe der der HaNZENN Kirche zukommen-
den Unfehlbarkeit“” verstehen sel; der aps habe „aufgrund des göttlichen Beistan-

24 Ebd., 70
25 Ebd
25 Brunner, Reform-Reformation, Einst-Heute, in Kerygma und ogma 1967, 182

Arıstıi U, d., Cı

Schärfe ihrer Kritik sei es keine solche am Papsttum als solchem gewesen. Selbst der 
Antichrist-Vorwurf Luthers sei nur eine „biblische Abbreviatur einer ebenso fundamen­
talen wie präzisen theologischen Kritik, die er gegen das Papsttum seiner Zeit erhob". 23 

Hiefür drei Luther-Zitate:24 

In den „Schmalkaldischen Artikeln" (1536/37), die zwar an Heftigkeit nichts zu wün­
schen übrig lassen, wird z. B. gesagt, ,,es könne zu einer Einigung unter dem Papst kom­
men, vorausgesetzt, der Papst verstehe sein Amt nicht als ein Amt göttlichen Rechts". 
Noch in der scharfen Kampfschrift „Wider das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet" 
(1545) hält der Reformator eine „Superattendentz" des Papstes „auff die Lere und Ketze­
rey in den Kirchen" grundsätzlich für möglich. Die bekannteste positive Äußerung fin­
det sich jedoch im großen Galaterkommentar (1531/35), wo es heißt: ,,Wenn wir das 
erlangen, daß anerkannt wird, Gott allein aus lauter Gnad rechtfertigt durch Christus, 
dann wollen wir den Papst nicht nur auf Händen tragen, sondern ihm auch die Füße 
küssen." Noch prononcierter äußert sich Melanchthon, der den Schmalkaldener Arti­
keln Luthers zwar zustimmt, bei dieser Gelegenheit aber seine Sicht des Papsttums zum 
Ausdruck bringt: ,,. . . vom Bapst aber halt ich, so er das Evangelium ( = Rechtferti­
gungslehre) wollt zulassen, daß ihm umb Friedens und gemeiner Einigkeit willen derje­
nigen Christen, so auch unter ihm sind und kunftig sein möchten, sein Superiorität uber 
die Bischofe, die er hat jure humano, auch von uns zuzulassen (und zu geben) sei".25 

Auch in der Folgezeit habe es, wenn auch nur vereinzelt, protestantische Stimmen für 
• eine grundsätzliche Anerkennung des Primats „als einer Institution kirchlichen Rechts" 
gegeben; Leibniz (t 1716) wollte ihm sogar „ein gewisses göttliches Recht" zubilligen. 
Es sei also die ganze Zeit hindurch die Tür einen Spalt offengeblieben, bis sie nach Auf­
fassung von P. Brunner durch das Erste Vatikanische Konzil „ins Schloß fiel". 26 

Nun vertritt Meyer zwar die Auffassung, daß sich durch das Zweite Vatikan um an der 
Situation grundsätzlich nichts geändert habe, auch nicht durch das dort vertretene Kol­
legialitätsprinzip, das ja trotzdem die 1870 definierte Primatslehre voll übernommen 
habe. Verbessert habe sich jedoch das Gesprächsklima, wodurch sich für die Zukunft 
neue Perspektiven abzuzeichnen begännen. Evangelischerseits sei man wieder auf dem 
Stand zur Reformationszeit, d. h. die Tür sei wieder einen Spalt breit offen. Zwar er­
schienen den Protestanten ein „notwendiger" Primat (göttlichen Rechtes) und ein „nicht­
hinterfragbares Magisterium" als unannehmbar, doch sei es denkbar, daß das Papstamt 
anerkannt werden könne bei einer gleichzeitig verbleibenden „Interpretationsdifferenz" 
zwischen katholischer und evangelischer Auffassung. Es sei vorstellbar, daß man evan­
gelischerseits einem universalen Primat in der Form eines Dienstes oder eines Amtes der 
Einheit „für die Gesamtkirche" zustimme, welches man als „einheits-konstitutiv" begrei­
fe, aber nicht unbedingt als „kirchen-konstitutiv". D. h. , daß es für den Dienst an der 
Einheit der Kirche ein Amt geben müsse; dieses sei zwar nicht unbedingt mit dem päpst­
lichen Primat gleichzusetzen, könne aber, so wird man Meyer interpretieren dürfen, 
auch vom Papst wahrgenommen werden. 

· Was die päpstliche „Unfehlbarkeit" betreffe, so lege sogar die Definition des Ersten Vati­
kanischen Konzils nahe, daß sie „als eine Teilhabe an der der ganzen Kirche zukommen­
den Unfehlbarkeit"27 zu verstehen sei; der Papst habe „aufgrund des göttlichen Beistan-

24 Ebd., 70f. 
25 Ebd., 72. 
,. P. Brunner, Reform-Reformation, Einst-Heule, in: Kerygma und Dogma 1967, S. 182. 
27 Aristi u. a_., a. a. 0., 93. 
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des Jene Unfehlbarkeit mıiıt der der göttliche Erlöser Kirche a  £habe
Damit aber S11 e111e BCWISSE Basis „für eiNne zukünftige evangelisch/katholische Verstän-
digung der Unfehlbarkeitsfrage gegeben“, weil Ja päpstliche Lehräußerungen
durch die Schrift und den Glauben der Gesamtkirche abgedeckt eın müßten wodurch
S1Ee „evangeliumsgemäßß eyer zıtıert diesem Zusammenhang Joseph KRatzin-
Cr der sich einmal WIe folgt geäußert hat

Kritik päpstlichen Außerungen wird) dem Mal} möglich Uun!: SCIMN dem ihnen die Deckung
Schrift un! Credo bzw Glauben der Gesamtkirche Ftehlt Wo weder Einmütigkeit der Gesamtkirche vorliegt

och ein klares Zeugnis der Quellen gegeben ist, da ist uch eINe verbindliche Entscheidung nicht möglich;
würde S16 formal gefällt, ftehlten ihre Bedingungen, und damit mülßte die Frage ach ihrer Legitimität erho-

“ben werden“.‘
[)Dazu meınt Meyer ‚Von hieraus erschiene auch Bereich der rage ach der Hinter-
fragbarkeit oder Nichthinterfragbarkeit des päpstlichen Magisteriums das Was INnNan
AQus evangelischer Sicht als Grundvoraussetzung der Evangeliumsgemäßheit des
Papsttums ordert Prinzip gewährleistet”

In anglikanischer Sicht
kin Stadium den Beziehungen zwischen anglikanischer und katholischer Kir-
che scheint durch das Windsor-Dokument VO  - 1981 erreicht SC111 Dieses 1St das Er-
gebnis der langen Arbeit (seit der anglikanisch katholischen Dialogkommission
Anglican Koman Catholic International (Commission) un wurde 1982 veröffent-
licht Freilich hat die römische Glaubenskongregation die erzielten Konvergenzen als
für noch nicht genügend erachtet
Das Hauptergebnis der genannten Dialogkommission War daß eln Primat des Bischofs
VOoO Kom dem Neuen JTestament nicht widerspreche und als Teil des Planes (Gottes für
die universale koinonia Einheit und Katholizität der Kirche) verstanden werden kön-
N da „e1e: wiedervereinigten Kirche ertorderlich 511 wird un aNnseMESSE-
nerwelse der Primat des Bischofs VO  - Rom en sollte“ $ Selbst die Redeweise VO
göttlichen Recht“ des Primats nach Ansicht der Kommission nicht mehr als en
Grund ZUrTr: Meinungsverschiedenheit erachtet werden wenn INa  — eben darunter die
Absicht (Gottes für Kirche verstehe Wörtlich heißt 5 „Ius divinum braucht
diesem Zusammenhang nicht unbedingt dem Sinn verstanden werden, daß der
universale Primat VO Jesus während SC111eS5 irdischen Lebens direkt als e1iNne bleibende
Institution gestiftet worden 5e1.435

Hierzu meiıinte die Glaubenskongregation, daß damit der Bedeutung des Wortes „Ein-
setzung‘ Sinne des Konzils och nicht genügend Rechnung etragen sel och wird
INnan azu vielleicht dürfen, .daß das Konzil damit nicht unbedingt den irdischen
Jesus VOTI ugen hat Denn i der apostolischen Kirche wirkt der Herr weiter >
Aalt die Kommission WIe I1la  - gesagt hat den Primat 1Ur ür aNngeEMESSECN un nicht

Ebd
29 Ratzinger Das Cr 'olk Gottes Auflage 1970 144
50 Arıstiu. a a.a.Ö 96
2A1 JText bei Mever u (wie Anm 22) 177 —190

AA
288 —293

Mevyver u (wie Anm 22) 180 Nr
34 Ebd 181f Nr

Ebd 180 Nr 11
1A65 Athappilly Anerkennen die Anglikaner den Papst? hPOQ 132 282—293 1er 289
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des jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche ... ausgerüstet habe" . 
. Damit aber sei eine gewisse Basis „für eine zukünftige evangelisch/ katholische Verstän­
digung in der Unfehlbarkeitsfrage" gegeben28, weil ja päpstliche Lehräußerungen 
durch die Schrift und den Glauben der Gesamtkirche abgedeckt sein müßten, wodurch 
sie „evangeliumsgemäß" wären. Meyer zitiert in diesem Zusammenhang Joseph Ratzin­
ger, der sich einmal wie folgt geäußert hat: 

.: .. Kritik an päpstlichen Äußerungen (wird) in dem Maß möglich und nötig sein, in dem ihnen die Deckung 
in Schrift und Credo bzw. Glaubender Gesamtkirche fehlt. Wo weder Einmütigkeit der Gesamtkirche vorliegt 
noch ein klares Zeugnis der Quellen gegeben ist, da ist auch eine verbindliche Entscheidung nicht möglich; 
würde sie formal gefällt, so fehlten ihre Bedingungen, und damit müßte die Frage nach ihrer Legitimität erho­
ben werden".29 

Dazu meint Meyer: }Ion hieraus erschiene auch im Bereich der Frage nach der ,Hinter­
fragbarkeit' oder ,Nichthinterfragbarkeit' des päpstlichen Magisteriums das, was man 
aus evangelischer Sicht als Grundvoraussetzung der ,Evangeliumsgemäßheit' des 
Papsttums fordert, im Prinzip gewährleistet". 30 

4. In. anglikanischer Sicht 

Ein neues Stadium in den Beziehungen zwischen anglikanischer und katholischer Kir­
che scheint durch das Windsor-Dokument von 1981 erreicht zu sein. Dieses ist das Er­
gebnis der langen Arbeit (seit 1969) der anglikanisch-katholischen Dialogkommission 
(Anglican-Roman Catholic International Commission) und wurde 1982 veröffent­
licht. 31 Freilich hat die römische Glaubenskongregation die erzielten Konvergenzen als 
für noch nicht genügend erachtet.32 

Das Hauptergebnis der genannten Dialogkommission war, daß ein Primat des Bischofs 
von Rom dem Neuen Testament nicht widerspreche und „als Teil des Planes Gottes für 
die universale koinonia" (Einheit und Katholizität der Kirche) verstanden werden kön­
ne, ja daß er in „einer wiedervereinigten Kirche erforderlich sein wird und angemesse­
nerweise der Primat des Bischofs von Rom sein sollte". 33 Selbst „die Redeweise vom 
göttlichen Recht" des Primats müsse nach Ansicht der Kommis~ion „nicht mehr als ein 
Grund zur Meinungsverschiedenheit" erachtet werden, wenn man eben darunter die 
Absicht Gottes für seine Kirche verstehe. 34 Wörtlich heißt es: ,,lus divinum braucht in 
diesem Zusammenhang nicht unbedingt in dem Sinn verstanden zu werden, daß der 
universale Primat von Jesus während seines irdischen Lebens direkt als eine bleibende 
Institution gestiftet worden sei."35 

Hierzu meinte die Glaubenskongregation, daß damit der Bedeutung des Wortes „Ein­
setzung" im Sinne des Konzils noch nicht genügend Rechnung getragen sei. Doch wird 
· man.dazu vielleicht sagen dürfen, ,,daß das Konzil damit nicht unbedingt den irdischen 
Jesus vor Augen hat. Denn in der apostolischen Kirche wirkt der Herr weiter:'36 

Hält die Kommission, wie man gesagt hat, den Primat nur für angemessen und nicht 

28 Ebd., 96. · 
29 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes, 2. Auflage 1970, S. 144. 
30 Aristi u. a., a. a. 0., 96. 
31 Text bei Meyer u. a. (wie Anm. 22), 177-190. 
" HK 36 (1982), S. 288-293. 
" M eyer u. a. (wie Anm. 22), 180 Nr. 9. 
34 Ebd., 18lf. Nr. 15. 
" Ebd., 180 Nr. 11. 
36 -5. Athappil/y, Anerkennen die Anglikaner den Papst?, in ThPQ 132 (1984), S. 282- 293, hier 289. 
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ür einen konstitutiven Teil des Wesens der Kirche? Dazu meınt Sebastian Athappilly:
[Die Sicht des Primats „als Teil des Planes Gottes für die universale koinonia“ bedeute
ja ‚Unverzichtbarkeit“, da INa  »3 auf (sottes Plan eben nicht verzichten dürte.*” Insotern
se1 der Primat aber „göttlichen Rechtes“”.
Weniger weiıt scheint INa  —; hinsichtlich der Verständigung über die Untehlbarkeit l
kommen se1ın, da die Kommission UTr die „Indefektibilität“ der Kirche teststellt. Vom
Heiligen Geist geleitet se1l S1e „als Zeugin, Lehrerin un: Hüterin der Wahrheit“, 1ın
der Ss1e erhalten bleibe.“® Dazu meınt Heinz Schütte 1es entspricht och nicht
der Lehre VO der ‚Infallibilität‘“.
Insgesamt aber ıst das Dokument eın Zeichen der Hoffnung. uch die Glaubenskongre-
gatıon wertet es „als eın bedeutames Ereignis 1n den Beziehungen zwischen den Kir-
chen“.“9 Entscheidend wird auch die Art un Weise se1ın, WIeE der Primat In der katholi-
schen Kirche 1n Hinkunft ausgeübt werde: „nicht zentralistisch, sondern In kollegialer
Verbundenheit mıiıt den Bischöfen“, ohne Gefährdung der „Freiheit des Gewissens, des
Denkens un: Handelns“ un! unter Respektierung der Vieltalt der theologischen,

uälliturgischen un! sonstigen Iraditionen
Die rage, ob die Windsor-Erklärung auch tatsächlich die Meinung der anglikanischen
Kirche wiedergebe, ann mit einem vorsichtigen Ja beantwortet werden. Bei der angli-
kanischen Generalsynode, die Anfang 1985 1n London stattgefunden hat, haben sich
nämlich 228 Stimmen bei 38-Nein-Stimmen un! 25 Stimmenthaltungen) dafür duSge-
sprochen, dalß die Anglikaner 1m Fall einer kinigung der Kirchen den Papst als ber-
haupt anzuerkennen bereit sind.““

In katholischer Sicht
Da die beiden Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils (]ürisdiktionsprimat un
Unfehlbarkeit) den harten Kern des katholischen Verständnisses VO Petrusdienst bil-
den, Z21Ng Walter Kasper In seinem bei der Münchner Tagung gehaltenen Reterat (.Das
Petrusamt als Dienst der Einheit“)** davon aus, gab aber sOfort bedenken, daß
ohl das Papsttum als auch die Papstdogmen eıne Geschichte haben Das ıst für das
rechte Verständnis berücksichtigen. Das Papsttum des 19 Jahrhunderts 1st Uu. auch
als Ergebnis einer Reaktion die Polemik der Retormatoren, die 1mM Papst den
Antichrist sahen, un nationalkirchlicheTendenzen1Gallikanismus, Febronia-
N1ISMUS un!' Josephinismus verstehen. „Das führte mıit zu  —_ Konzeption eiıner höchsten
unfehlbaren Autorität“.“*
uch ıst beachten, dalß das Erste Vatikanische Konzil selbst bei der Deftinition der
Untehlbarkeit wichtige Eingrenzungen OoT8!  m hat Vor allem $ällt auf, da das
Konzil nicht VO  - der Untehlbarkeit des Papstes, sondern VO der se1Nes Lehramtes
spricht, also nicht VON einer PDEeTSON-, sondern VON einer funktionsbezogenen Untehlbar-
keit Die gewiß mißverständliche Formel der Gültigkeit päpstlicher Deftinitionen
vr SESsibl© NO ecclesiae“ besagt keine Unabhängigkeit VO Glauben

37 Ebd., 290
eyer (wie Anm 22), 184 Nr.
Schütte, G 169

291
Meyer (wie Anm 22) 182— 184 Nr. 18, 19,

42 Schütte, &M 170
43 Arısti O., 113-—138
44 Ebd., 116
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für einen konstitutiven Teil des Wesens der Kirche? Dazu meint Sebastian Athappilly: 
Die Sicht des Primats „als Teil des Planes Gottes für die universale koinonia" bedeute 
ja „Unverzichtbarkeit", da man auf Gottes Plan eben nicht verzichten dürfe. 37 Insofern 
sei der Primat aber „göttlichen Rechtes". 
Weniger weit scheint man hinsichtlich der Verständigung über die Unfehlbarkeit ge­
kommen zu sein, da die Kommission nur die ,,Indefektibilität" der Kirche feststellt. Vom 
Heiligen Geist geleitet sei sie . als ganze Zeugin, Lehrerin und Hüterin der Wahrheit", in 
der sie erhalten bleibe. 38 Dazu meint Heinz Schütte: ,, ... dies entspricht noch nicht 
der Lehre von der ,lnfallibilität"'.39 

Insgesamt aber ist das Dokument ein Zeichen der Hoffnung. Auch die Glaubenskongre­
gatiOD wertet es „als ein bedeutames Ereignis in den Beziehungen zwischen den Kir­
chen". 40 Entscheidend wird auch die Art und Weise sein, wie der Primat in der katholi-

. sehen Kirche in Hinkunft ausgeübt werde: ,,nicht zentralistisch, sondern in kollegialer 
Verbundenheit mit den Bischöfen", ohne Gefährdung der „Freiheit des Gewissens, des 
Denkens und Handelns" und unter Respektierung der ,Vielfalt der theologischen, 
Jiturgischen und sonstigen Traditionen:'41 

Die Frage, ob die Windsor-Erklärung auch tatsächlich die Meinung der anglikanischen 
Kirche wiedergebe, kann mit einem vorsichtigen Ja beantwortet werden. Bei der angli­
kanischen Generalsynode, die Anfang 1985 in London stattgefunden hat, haben sich 
nämlich 228 Stimmen (bei 38-Nein-Stimmen und 25 Stimmenthaltungen) dafür ausge­
sprochen, daß die Anglikaner im Fall einer Einigung der Kirchen den Papst als Ober­
haupt anzuerkennen bereit sind.42 

5. In katholischer Sicht 

Da die beiden Papstdogmen des Ersten Vatikanischen Konzils (Jurisdiktionsprimat und 
_Unfehlbarkeit) den harten Kern des katholischen Verständnisses vom Petrusdienst bil­
den, ging Walter Kasper in seinem bei der Münchner Tagung gehaltenen Referat (,,Das 
Petrusamt als Dienst der Einheit")43 davon aus, gab aber sofort zu bedenken, daß so­
wohl das Papsttum als auch die Papstdogmen eine Geschichte haben. Das ist für das 
rechte Verständnis zu berücksichtigen. Das Papsttum des 19. Jahrhunderts ist u. a. auch 
als Ergebnis einer Reaktion gegen die Polemik der Reformatoren, die im Papst den 
Antichrist sahen, und gegen nationalkirchliche Tendenzen im Gallikanismus, Febronia­
nismus undJosephinismuszu verstehen. ,,Das führte mit zur Konzeption einer höchsten 
·unfehlbaren Autorität". 44 

_Auch ist zu beachten, daß das Erste Vatikanische Konzil selbst bei der Definition der 
Unfehlbarkeit wichtige Eingrenzungen vorgenommen hat. Vor allem fällt auf, daß das 
Konzil nicht von der Unfehlbarkeit des Papstes, sondern von der seines Lehramtes 
spricht, also nicht von einer person-, sondern von einer funktionsbezogenen Unfehlbar­
keit. Die gewiß mißverständliche Formel der Gültigkeit päpstlicher Definitionen 
„ex sese non autem ex consensu ecclesiae" besagt keine Unabhängigkeit vom Glauben 

" Ebd., 290. 
38 Meyer u. a. (wie Anm. 22), 184 Nr. 23. 
39 Sc/rütte, a. a. 0., 169. 
• 0 HK 36 (1982), S. 291. 
·" Meyer u. a. (wie Anm. 22), 182- 184 Nr. 18, 19, 22. 
42 Sc/rütte, a. a . 0., 170. 
43 Aristi u. a., a. a. 0., 113- 138. 
" Ebd., 116. 
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der Kirche, sondern Aur die Gültigkeit der Deftinitionen auch ohne nachträgliche Ratitfi-
kation der Ortskirchen. Der vorhandene Konsens ist aber die notwendige Vorausset-
ZUNZ für eıne Dogmenverkündigung.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Dogmen Von 1870 nicht 1n Frage gestellt, jedoch
bezüglich des Lehramtes erklärt, es stünde nicht über dem Wort Gottes, sondern habe
diesem dienen.® Kasper folgert daraus: „Diese Aussage ist für unseTrTen Zusammen-
hang wichtig. Sie sagt nämlich, da die Vollmacht des Papstes In keiner Weise bsolut
und unbegrenzt ıst Sie ist bedingt und begrenzt durch die Offenbarung, durch deren
Bezeugung 1n Schrift und Iradition :'46
War die Entwicklung des Papsttums bis zZzu Ersten Vatikanischen Konzil bestimmt
durch den ‚Übergang VOonNn der altkirchlichen communio-Ekklesiologie einer Einheits-
Ekklesiologie dem Primat des Papstes“, * wofür ZU[! /eit Gregors VII die ent-
scheidenden Weichen gestellt wurden, erblickt Kasper In der Betonung der „Kollegia-
lität“ der Bischöfe durch das /weite Vatikanum gewissermaßen eine Rückkehr ZUr!r Sicht
der frühen Kirche*®; ach ihr stellte sich die Einheit der Kirche dar „als eine wechselsei-
tige Gemeinschaft VOoO Ortskirchen bzw. Patriarchatsverbänden, die In der geme1nsa-
Inen TIreue ZUT apostolischen Iradition un 1n der Gemeinschaft der Sakramente, beson-
ers der Eucharistie, miteinander verbunden waren“.“” Daß die gleichzeitig VO Konzil
vertretene Primatslehre eine andere Ekklesiologie reprasentiert, wWI1Ie dies auch eyer
festgestellt hat, gibt Kasper Zu50 un erklärt den Ausgleich zwischen diesen beiden Ek-
klesiologien als eine Aufgabe für die Zukunft.>° ach der Mehrzahl der Dogmatiker
@1 aber die oberste Leitungsvollmacht immer kollegial verstehen: der aps übe S1€e
entweder durch ftormelle kollegiale kte Aaus (Befragung, Konzil, 5Synode) oder, wenn
schon „allein” (was nicht bedeutet „separat” oder „isoliert“), doch als aup des Kolle-
giums.”“ Der ‚Haken“ dieser Theorie bestünde darin, daß das Konzil die „Kollegialität
des Papstes” nicht L1IUT nicht formuliert habe sondern dafß die „‚Nota explicativa praevia‘
Zu „Lumen Gentium“ festgestellt habe, der aps könne als höchster Hirte der
Kirche „seıne Vollmacht jederzeit nach Gutdünken“” ausüben.“* „Der einz1ge Ausweg,
den heute viele sehen“, besteht nach Kasper „n eıner freiwilligen Selbstbegrenzung des
Papstes, etwa der Art, daß verbindlich zusagt, bestimmte universalkirchlich wichtige
Entscheidungen nicht ohne vorhergehende Zustimmung des Bischofskollegiums
treffen“.°
Für die ÖOkumene erblickt Kasper eine Hoffnung ın der erzielten nnäherung ın der Fra-
eder biblischen Grundlagen des Papsttums (Vorrang des Petrus) Dies werde ZW al VOTN
den Protestanten nicht verstanden, da sich daraus eın tortdauerndes Petrusamt ab-
leiten lasse. Immerhin aber werde daraus, wıe ich es mıiıt eigenen Worten SdgenNn möchte,
die Sinnhaftigkeit eines Petrusamtes für die Kirche erkennbar. Der nNeu In Verwen-
dung gekommene Jlerminus „Petrusamt“ „Papsttum“ weckt die Hoffnung rAR3:  ” Be-
reitschaft, eıne „relecture der geschichtlich gewordenen Ausgestaltungen des Papsttums
un der Papstdogmen“ 1mMm Lichte des Ursprungs vorzunehmen (Bemühung eın bibel-
emäßes Petrusamt), wobei auch die Kritik der nicht-katholischen Kirchen Papst-
tum berücksichigt werden sollte.° Umgekehrt könnte für die nicht-katholischen Kir-
chen das Petrusamt der katholischen Kirche schon jetzt „‚einheitsstiftende Funktion

45 DV, 49 Ebd., 114 53 Ebd., 128
16 Aristiı &4 C 124 Ebd 126 Vgl eb 129
47 Ebd., 115 51 Ebd 126t 55 Ebd., 131t

Ebd., 125t 52 Ebd., LAT

der Kirche, sondern nur die Gültigkeit der Definitionen auch ohne nachträgliche Ratifi­
kation der Ortskirchen. Der vorhandene Konsens ist aber die notwendige Vorausset­
zung für eine Dogmenverkündigung. 
·Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Dogmen von 1870 nicht in Frage gestellt, jedoch 
bezüglich des Lehramtes erklärt, es stünde nicht über dem Wort Gottes, sondern habe 
diesem zu dienen.45 Kasper folgert daraus: ,,Diese Aussage ist für unseren Zusammen­
hang wichtig. Sie sagt nämlich, daß die Vollmacht des Papstes in keiner Weise absolut 
und unbegrenzt ist. Sie ist bedingt und begrenzt durch die Offenbarung, durch deren 
Bezeugung in Schrift und Tradition . . :'46 

War die Entwicklung des Papsttums bis zum Ersten Vatikanischen Konzil bestimmt 
durch den „Übergang von der altkirchlichen communio-Ekklesiologie zu einer Einheits­
_ Ekklesiologie unter dem Primat des Papstes", 47 wofür zur Zeit Gregors VII. die ent­
scheidenden Weichen gestellt wurden, so erblickt Kasper in der Betonung der „Kollegia­
lität" der Bischöfe durch das Zweite Vatikan um gewissermaßen eine Rückkehr zur Sicht 
der frühen Kirche48

; nach ihr stellte sich die Einheit der Kirche dar „als eine wechselsei­
tige Gemeinschaft von Ortskirchen bzw. Patriarchatsverbänden, die in der gemeinsa­
men Treue zur apostolischen Tradition und in der Gemeinschaft der Sakramente, beson­
ders der Eucharistie, miteinander verbunden waren". 49 Daß die gleichzeitig vom Konzil 
vertretene Primatslehre eine andere Ekklesiologie repräsentiert, wie dies auch H. Meyer 
festgestellt hat, gibt Kasper zu50 und erklärt den Ausgleich zwischen diesen beiden Ek­
klesiologien als eine Aufgabe für die Zukunft. 50 Nach der Mehrzahl der Dogmatiker 
sei aber die oberste Leitungsvollmacht immer kollegial zu verstehen; der Papst übe sie 

-entweder durch formelle kollegiale Akte aus (Befragung, Konzil, Synode) oder, wenn 
schon „allein" ( was nicht bedeutet „separat" oder „isoliert"), so doch als Haupt des Kolle­
giums. 51 Der „Haken" dieser Theorie bestünde darin, daß das Konzil die „Kollegialität 
des Papstes" nicht nur nicht formuliert habe, sondern daß die „Nota explicativa praevia" 
zum „Lumen Gentium" sogar festgestellt habe, der Papst könne als höchster Hirte der 
Kirche „seine Vollmacht jederzeit nach Gutdünken" ausüben. 52 .Der einzige Ausweg, 
den heute viele sehen", besteht nach Kasper . in einer freiwilligen Selbstbegrenzung des 
Papstes, etwa der Art, daß er verbindlich zusagt, bestimmte universalkirchlich wichtige 
Entscheidungen nicht ohne vorhergehende Zustimmung des Bischofskollegiums zu 

· treffen". 53 

Für die Ökumene erblickt Kasper eine Hoffnung in der erzielten Annäherung in der Fra­
ge der biblischen Grundlagen des Papsttums (Vorrang des Petrus). Dies werde zwar von 
den Protestanten nicht so verstanden, daß sich daraus ein fortdauerndes Petrusamt ab­
leiten lasse. Immerhin aber werde daraus, wie ich es mit eigenen Worten sagen möchte, 
die Sinnhaftigkeit eines Petrusamtes für die Kirche erkennbar. 54 Der neu in Verwen­
dung gekommene Terminus „Petrusamt" statt „Papsttum" weckt die Hoffnung zur Be­
reitschaft, eine „relecture der geschichtlich gewordenen Ausgestaltungen des Papsttums 
und der Papstdogmen" im Lichte des Ursprungs vorzunehmen (Bemühung um ein bibel­
gemäßes Petrusamt), wobei auch die Kritik der nicht-katholischen Kirchen am Papst­
tum berücksichigt werden sollte. 55 Umgekehrt könnte für die nich t-katholischen Kir­
chen das Petrusamt der katholischen Kirche schon jetzt „einheitsstiftende Funktion 

45 DV, 10. 
46 Aristi u. a., a . a. 0., 124f. 

· 47 Ebd., 115. 
48 Ebd., 125f. 
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haben, wenn 5 für S1e ZUuUT Herausforderung wird, ihr Deftizit Einheit erkennen und
sich eıne konkrete un verbindliche Einheit bemühen“.>® 1ne Hoffnung Für die
Okumene könne sich schließlich auch daraus ergeben, daß InNnan je] deutlicher als bis-
her zwischen den Rechten des Papstes als „Primas der ateinischen Kirche“ und jenen als
„‚Inhaber des DPetrusamtes für die Gesamtkirche“ unterscheide.” Freilich, die Zukunft
könnten nicht wWwIr machen un! planen; „s1e wird u1ls vielmehr VO Herrn der Kirche
un seinem Geist geschenkt und bleibt uns deshalb letztlich unverfügbar“.°®

Versuch einer Bilanz
In den vorausgehenden Darlegungen WaTl wiederholt VON „Hoffnung“ die Rede Den-
noch INa die ktüre recht ernüchternd ewirkten Reden die Kontessionen den
eigentlichen roblemen L1UT höflich vorbei? Mangelt die Bereitschaft, die einheitsstif-
tende Kraft eines Petrusamtes (Papstamtes) in der Kirche wirklich sehen? Wird nicht
durch schöne Erklärungen letztlich immer wieder alles auf die lange Bank geschoben?
Für die Ostkirche hat Kallis die Annahme eınes „Jurisdiktionsprimats” geradezu
schroff abgelehnt. ach seiner Auffassung Se1 1Ur eın Ehrenvorrang bzw. eın „Primat
In der Liebe“” denkbar. Für eine Brücke nach KRom bestehen 1n der Sicht der Orthodoxen
VOT allem aufgrund einer völlig anderen Konzeption der Kirche nahezu unüberwindba-

Schwierigkeiten. Die Pro testanten können sich (nach den Ausführungen Meyers)
immerhin einen Primat kirchlichen Rechtes (orientiert der Rolle des Petrus 1m Neuen
Testament) SOWIE dessen Hüterfunktion über die Wahrheit bei Rückbindung des DPri-
matstragers den Glauben der Kirche un die Schrift) vorstellen. Die Anglikaner
gehen och einen Schritt weiter und lehnen nicht einmal eine „divina institutio” des Pri-
mats ZallZ ab, wWenn damit gemeint sel, daß dieser 1mM Heilsplan (;ottes liegen könne.
Das alles scheint recht wen1g sein. Bedenkt INan aber den seit den Kirchenspaltungen
zurückgelegten Weg, ist das bis heute erzielte Ergebnis keineswegs entmutigend. Vor-
bei sind die Zeiten, 1n denen aps Von Protestanten und Anglikanern als der Anti-
christ angesehen wurde. uch nicht-katholische christliche Konfessionen sind jetzt
weıt, daß sS1e eine Form des Petrusamtes (Papstamtes) als wichtig (notwendig) für die
Kirche ansehen, obwohl ür s1e dessen Struktur och nicht klar erkennbar ist Sie geben

ZU, dafß ür eın solches Amt eine biblische Fundierung vorhanden ist, auch wWenn

s1e das gegenwärtige Papsttum nicht für die geradlinige Fortsetzung des urkirchlichen
Petrusdienstes halten.
Da gewlsse Annäherungen erzielt werden konnten, da[(} mıit dem /weiten Vatikani-
schen Konzil das Prinzip der Kollegialität, obzwar es noch nicht klar ausdetiniert ist,
wieder 1n Sicht gekommen ist, da(} die 1NSs Bewußlßltsein gerückte Geschichtlichkeit des
Papstamtes” auch für die Zukunft einen Wandel nicht ausschlie(}t und eın zunehmend
stärkeres Maßlinehmen Neuen Testament zuläßt, ann uns ebenso Hoffnung geben
wIıe die heute weithin feststellbare Sehnsucht ach Einheit.®

Ebd 136
Ebd 133

58 Ebd 132
59 Vgl die Ausführungen VO! Winkler ın diesem eft

Bei der Generalaudienz 1985 betonte Papst Johannes Paul I1 VOT mehr als 10.000 Gläubigen aus

aller Welt „Mit INSO größerer Freude stellen die Christen heute fest, da ıIn Jungster 5  i die gespaltene
Christenheit VO einer großen Sehnsucht ach Einheit ergriffen worden ist 1ne sich ausbreitende Sökume-
nische ewegung ZUr Wiederherstellung der Finheit aller Christen ıst entstanden. Wir alle sind aufgerufen,
diese weltweiten ökumenischen Bemühungen mıiıt uUuNnseITeMm Gebet und Opter unterstützen“”. (Kathpress

1985,
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haben, wenn es für sie zur Herausforderung wird, ihr Defizit an Einheit zu erkennen und 
sich um eine konkrete und verbindliche Einheit zu bemühen". 56 Eine Hoffnung für die 
Ökumene könne sich schließlich auch daraus ergeben, daß man viel deutlicher als bis­
her zwischen den Rechten des Papstes als "Primas der lateinischen Kirche" und jenen als 
,,Inhaber des Petrusamtes für die Gesamtkirche" unterscheide. 57 Freilich, die Zukunft 
könnten nicht wir machen und planen; "sie wird uns vielmehr vom Herrn der Kirche 
und seinem Geist geschenkt und bleibt uns deshalb letztlich unverfügbar". 58 

6. Versuch einer Bilanz 

In den vorausgehenden Darlegungen war wiederholt von "Hoffnung" die Rede. Den­
noch mag die Lektüre recht ernüchternd gewirkt haben. Reden die Konfessionen an den 
eigentlichen Problemen nur höflich vorbei? Mangelt die Bereitschaft, die einheitsstif­
tende Kraft eines Petrusamtes (Papstamtes) in der Kirche wirklich zu sehen? Wird nicht 
durch schöne Erklärungen letztlich immer wieder alles auf die lange Bank geschoben? 
Für die Ostkirche hat A. Kallis die Annahme eines „Jurisdiktionsprimats" geradezu 
schroff abgelehnt. Nach seiner Auffassung sei nur ein Ehrenvorrang bzw. ein „Primat 
in der Liebe" denkbar. Für eine Brücke nach Rom bestehen in der Sicht der Orthodoxen 
vor allem aufgrund einer völlig anderen Konzeption der Kirche nahezu unüberwindba­
re Schwierigkeiten. Die Protestanten können sich (nach den Ausführungen H. Meyers) 
immerhin einen Primat kirchlichen Rechtes (orientiert an der Rolle des Petrus im Neuen 
Testament) sowie dessen Hüterfunktion über die Wahrheit (bei Rückbindung des Pri­
matsträgers an den Glauben der Kirche und an die Schrift) vorstellen. Die Ang/ikaner 
gehen noch einen Schritt weiter und lehnen nicht einmal eine . divina institutio" des Pri­
mats ganz ab, wenn damit gemeint sei, daß dieser im Heilsplan Gottes liegen könne. 
Das alles scheint recht wenig zu sein. Bedenkt man aber den seit den Kirchenspaltungen 
zurückgelegten Weg, so ist das bis heute erzielte Ergebnis keineswegs entmutigend. Vor-

. bei sind die Zeiten, in denen der Papst von Protestanten und Anglikanern als der Anti­
christ angesehen wurde. Auch nicht-katholische christliche Konfessionen sind jetzt so 
weit, daß sie eine Form des Petrusamtes (Papstamtes) als wichtig (notwendig) für die 
Kirche ansehen, obwohl für sie dessen Struktur noch nicht klar erkennbar ist. Sie geben 
sogar zu; daß für ein solches Amt eine biblische Fundierung vorhanden ist, auch wenn 
sie das gegenwärtige Papsttum nicht für die geradlinige Fortsetzung des urkirchlichen 
Petrusdienstes halten. 
Daß gewisse Annäherungen erzielt werden konnten, daß mit dem Zweiten Vatikani­
schen Konzil das Prinzip der Kollegialität, obzwar es noch nicht klar ausdefiniert ist, 
wieder in Sicht gekommen ist, daß die ins Bewußtsein gerückte Geschichtlichkeit des 
Papstamtes59 auch für die Zukunft einen Wandel nicht ausschließt und ein zunehmend 
stärkeres Maßnehmen am Neuen Testament zuläßt, kann uns ebenso Hoffnung geben 
wie die heute weithin feststellbare Sehnsucht nach Einheit. 60 

56 Ebd., 136. 
57 Ebd., 133. 
58 Ebd., 132. 
59 Vgl. die Ausführungen von G. Wink/er in diesem Heft. 
60 Bei der Generalaudienz am 26.6.1985 betonte Papst Johannes Paul II. vor mehr als 10.000 Gläubigen aus 

aller Welt: . Mit umso größerer Freude stellen die Christen heute fest, daß in jüngster Zeit die gespaltene 
Christenheit von einer großen Sehnsucht nach Einheit ergriffen worden ist. Eine sich ausbreitende ökume­
nische Bewegung zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen ist entstanden. Wir alle sind aufgerufen, 
diese weltweiten ökumenischen Bemühungen mit unserem Gebet und Opfer zu unterstützen". (Kathpress 
27.6.1985, s. 5.) 
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